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Tuttlingen-Möhringen, den 03.04.2021 
 
 

An die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler 
 

 
Kein Präsenzunterricht nach den Osterferien 
 

Liebe Eltern,  

hiermit möchte ich Sie über die aktuelle Situation des Schulbetriebs nach den Osterferien 

informieren. Um der weiter zunehmenden Ausbreitung der mutierten Variante des Coronavirus 

entgegenzuwirken, welche sich deutlich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, 

wurden folgende Vorkehrungen von der Landesregierung getroffen, welche ich für Sie 

zusammengefasst habe:  

Kein Präsenzbetrieb und keine verlässliche Grundschule 

In der Woche vom 12.04. bis 16.04.2021 findet an unserer Schule kein Präsenzunterricht statt.  

Ebenfalls finden nach den neuesten Vorgaben keine Betreuungsangebote der verlässlichen 

Grundschule statt. 

 

Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 

Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen 

zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt.  

Sollte dies erfolgen, werden wir unser bereits bekanntes Wechselmodell aus der Zeit vor den 

Osterferien beginnen und in der Woche vom 19.04. bis 23.04.2021 mit den Klassenstufen 2 und 3 

starten. Hierzu folgen zu gegebener Zeit weitere Informationen.  

 

Lernen mit Materialien 

In der Woche nach den Osterferien tritt an die Stelle des Präsenzunterrichts das Lernen mit 

Material. Dieses kann entweder analog oder digital stattfinden. Über die genaue Vorgehensweise 

zur Materialbereitstellungen etc. wird die Klassenlehrkraft Ihres Kindes mit Ihnen nach den 

Osterfeiertagen in Kontakt treten. 

 

Teststrategie der Landesregierung im schulischen Präsenzbetrieb 

In der Woche nach den Osterferien findet das Testangebot zunächst noch auf freiwilliger 

Basis für alle Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung, sowie für alle Lehrkräfte und an der 

Schule tätigen Personen statt.  



Das genaue Testkonzept ist derzeit noch gemeinsam mit dem Schulträger in der Ausarbeitung 

und wird Ihnen noch entsprechend bekanntgegeben.   

 

Ab dem 19. April soll dann die Testung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der 

Notbetreuung als Zugangsvoraussetzung gelten. Von dieser Pflicht ausgenommen sind 

notwendige schriftliche Leistungsfeststellungen, soweit sie zwingend erforderlich sind und in der 

Präsenz durchgeführt werden müssen. 

 

Es besteht für die Schülerinnen und Schüler wie bisher keine Verpflichtung zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht. Bitte beachten Sie dabei, dass nicht die Schulpflicht, sondern ausschließlich 

die Präsenzpflicht ausgesetzt wird. 

 

Notbetreuung  

Für Eltern, die zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird erneut eine „Notbetreuung“ 

angeboten. Voraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigten durch ihre berufliche 

Tätigkeit tatsächlich an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson 

zur Verfügung steht.  

Sie müssen daher für die Teilnahme an der Notbetreuung erklären, dass beide 

Erziehungsberechtigten entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein 

Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 

anstreben und sie dadurch an der Betreuung Ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.  

Es kommt nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung oder im 

Homeoffice verrichtet wird. Ebenfalls muss die berufliche Tätigkeit nicht in der kritischen 

Infrastruktur erfolgen.  

Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf Ihre berufliche Tätigkeit bzw. Studium/ 

Schule an.  

 

Wie beantragen Sie die Aufnahme in die Notbetreuung?  

Um möglichst zeitnah mit den Planungen für die Notbetreuung beginnen zu können, bitte  ich Sie 

darum, mir die Anmeldung für die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung (siehe Anhang) 

per Mail E-Mail bis Montag, den 05.04.2021 um 18 Uhr an info@anton-braun-grundschule-

moehringen.de zuzusenden.  

Anschließend müssen Sie uns noch die Unabkömmlichkeitsbescheinigung Ihres 

Arbeitgebers (Formulare besitzen die Arbeitgeber) bis spätestens Freitag, den 09.04.2021 um 

15 Uhr an info@anton-braun-grundschule-moehringen.de zusenden. Nach der vollständigen 

Einreichung Ihrer Unterlagen werde ich Sie im Anschluss über die weiteren Schritte informieren!  

 

Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die Ihr Kind ansonsten in der Schule 

beschult worden wäre oder die Ganztagsbetreuung besucht hätte:  

Montag bis Donnerstag: 8.20 – 15.40 Uhr 

Freitag: 8.20 – 12.45 Uhr 

Achtung: Das Betreuungsangebot der verlässlichen Grundschule findet laut den Vorgaben des 

Kultusministeriums nicht statt! 



Welche Kinder sind von der Notbetreuung ausgeschlossen?  

Wie für den Schulbesuch gilt auch für die Notbetreuung ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für 

Personen, die  

• in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen 

Behörden nichts Anderes anordnen oder  

• sich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das 

durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet 

ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 14 Tagen nach der 

Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder  

• typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener 

Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.  

 

Wichtiger Hinweis:  

Mit der erneuten Maßnahme, den Präsenzbetrieb nach den Osterferien auszusetzen, soll die 

Anzahl der Kontakte reduziert werden. Dies kann nur dann wirksam werden, wenn die 

Notbetreuung ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend 

erforderlich ist, d.h. Sie eine Betreuung auf keine andere Weise sicherstellen können! 

Für die Notbetreuung gelten die Hygiene- und Abstandsregelungen, welche eingehalten werden 

müssen: Die vor den Osterferien eingeführte Maskenpflicht gilt auch in der Notbetreuung, 

somit ist eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) Pflicht! Der Transport für 

den Hin- und Rückweg zur Schule muss in Eigenregie organisiert werden. 

Über Neuigkeiten werde ich Sie per E-Mail oder über die Schul-Info-App informieren. 

Für Ihre fortbestehende Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser herausfordernden Zeit 

bedanke ich mich ganz herzlich! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Kathrin Körrenz       

     - Rektorin -     


